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 Veröffentlicht am 27.11.1973

Norm

UWG §28

Rechtssatz

Ist die Möglichkeit, sich bei Teilnahme an einem Werbepreisausschreiben dem Warenbezug zu entziehen, nicht

gegeben, oder nur unklar angedeutet, so liegt eine unzulässige Verknüpfung von Werbung und Warenabsatz vor

(Kleine Zeitung).
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